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Öffentliche Bekanntmachung 
über die Auslegung  

eines Planfeststellungsbeschlusses  
für die Änderung der  

Deponie Plöger Steinbruch in Velbert 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat der Stadt Velbert mit Datum vom 19.11.2025 unter dem Ak-
tenzeichen 52.05-00-PS-Z-43-87 den Planfeststellungsbeschluss für die wesentliche Änderung der 
Deponie Plöger Steinbruch in Velbert durch die Errichtung und den Betrieb des DK I-Deponieab-
schnitts Erweiterung Nordwest erteilt. 
 
Der Planfeststellungsbeschluss und der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegen in der Zeit 
vom 28.11.2025 bis einschließlich 11.12.2025 bei der Stadt Velbert im Rathaus, Gebäude 
Thomasstr. 7, Abteilung 3.1 Bauleitplanung (Planungsamt), Etage 0, 42551 Velbert während der 
Dienststunden der Stadtverwaltung Velbert, und zwar 
 
Montag    8.00 bis 16.00 Uhr 
Dienstag und Mittwoch  8.00 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag    8.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag    8.00 bis 12.00 Uhr 
 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
 
Der Bekanntmachungstext, der Planfeststellungsbeschluss und die Planunterlagen können inner-
halb des o. g. Auslegungszeitraums auch auf der Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf 
(www.brd.nrw.de) unter der Rubrik „Services“ -> „Offenlagen“ eingesehen werden. Maßgeblich ist 
der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen. Während des Auslegungszeitraums und der 
sich anschließenden Rechtsbehelfsfrist können der Bekanntmachungstext, der Planfeststellungs-
beschluss und die nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung zu veröffentlichenden 
Planunterlagen auch über das UVP-Portal (www.uvp-verbund.de), eingesehen werden. (Suchbe-
griff: Plöger Steinbruch) 
 
Der Planfeststellungsbeschluss wurde der Vorhabenträgerin, denjenigen, über deren Einwendun-
gen entschieden worden ist und den Vereinigungen, über deren Stellungnahmen entschieden wor-
den ist, zugestellt.  
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den übrigen Betroffenen gegenüber als zuge-
stellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz). 
 
Velbert, den 26.11.2025 
Stadt Velbert 
 
 
 
gez. Dirk Lukrafka 
Bürgermeister 
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Jahresabschluss TBV 2024 
 
Mit einstimmigem Beschluss des Verwaltungsrates der Technischen Betriebe Velbert Anstalt öffentlichen 
Rechts in seiner Sitzung vom 11.09.2025 wurde der Jahresabschluss 2024 der Technischen Betriebe 
Velbert Anstalt öffentlichen Rechts wie folgt festgestellt: 
 
 
1.) Der Jahresabschluss der Technischen Betriebe Velbert AöR für das Wirtschaftsjahr 2024  

wird 
in der Bilanzsumme mit 383.567.239,29 € 

und einem 
Jahresgewinn in Höhe von 5.011.675,15 € 

festgestellt. 
 

Der Jahresgewinn in Höhe von 5.011.675,15 € wird der allgemeinen Rücklage zugeführt 

 

2.) Dem Vorstand wird für das Wirtschaftsjahr 2024 Entlastung erteilt. 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Technische Betriebe Velbert Anstalt des öffentlichen Rechts, Velbert 

 
Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss der Technischen Betriebe Velbert Anstalt des öffentlichen Rechts, 
Velbert, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Dar-
über hinaus haben wir den Lagebericht der Technischen Betriebe Velbert Anstalt des öffentlichen 
Rechts, Velbert, für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 
Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen 
Rechts (Kommunalunternehmensverordung – KUV NRW) i.V.m. den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Anstalt zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer 
Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht der Satzung der Stadt Velbert für das Kommunalunternehmen Technische Betriebe 
Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmenssatzung) und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-

gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 

317 HGB i.V.m. § 114a Abs. 10 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) und § 22 

Abs. 2 der KUV NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 

für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks wei-

tergehend beschrieben. Wir sind von der Anstalt unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-

schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-

schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-

sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweis ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jahresab-

schluss und den Lagebericht 

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

Vorschriften der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öf-

fentlichen Rechts des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesell-

schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 

dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grunds-ätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Anstalt vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die in-

ternen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-

chen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen und von dolosen Handlungen (d.h. Manipu-

lationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er 

die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage 

des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-

fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-

gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-

gen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Kommunalunternehmenssat-

zung entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer-

ner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 

die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 

den anzuwendenden Vorschriften der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtun-

gen als Anstalt des öffentlichen Rechts des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, 

und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
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Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 

Anstalt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des      

Lageberichts      

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-

mern ist, und ob der Lagebericht ins-gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermit-

telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Verordnung über kommunale 

Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts des Bundeslandes Nordrhein-

Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum Lagebericht bein-halt. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. § 114a Abs. 10 GO NRW und § 22 Abs. 2 der KUV unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und 

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-

zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffe-

nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-

abschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen 

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentli-

che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtü-

mern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose 

Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-

nen. 

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 

Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen 

sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen 
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der Anstalt bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertre-

ter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-

cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 

Zweifel an der Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 

können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 

sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-

schluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemes-

sen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-

rungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 

Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu füh-

ren, dass die Anstalt ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließ-

lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle 

und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Entspre-

chung mit der Kommunalunternehmensverordnung und das von ihm vermittelte Bild von 

der Lage der Anstalt. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-

fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 

von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und be-

urteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-

men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben zu den zu-

grundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-

res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben ab-

weichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 

der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kon-

trollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

Krefeld, den 26. August 2025 

           Dr. Heilmaier & Partner GmbH 

           Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

           Steuerberatungsgesellschaft 

 

     

                                                                            Esch                                                Schulz                                                                             

                                                                              Wirtschaftsprüfer                               Wirtschaftsprüfer                                  
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Bekanntmachungsanordnung 

Der vom Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Velbert Anstalt öffentlichen Rechts 
(TBV AöR) festgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2024 der TBV AöR wird hiermit 
gemäß § 27 Absatz 3 KUV öffentlich bekannt gemacht. 

Velbert, den 17.11.2025 

 
gez. Dirk Lukrafka 
Verwaltungsratsvorsitzender 
 
 
 
Der Jahresbericht und der Lagebericht der Technischen Betriebe Velbert Anstalt ö ffentli-
chen Rechts für das Wirtschaftsjahr 2024 sind bis zur Feststellung des folgenden Jahres-
abschlusses einzusehen bei den  
 

Technischen Betrieben Velbert AöR 
Am Lindenkamp 33 

42549 Velbert 
Zimmer 1.34 

 
 

von Montag – Mittwoch von 08:00 Uhr – 16:00 Uhr 
Donnerstags 08:00 Uhr – 17:45 Uhr 
Freitags von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

 
 
Technische Betriebe Velbert AöR     
Velbert, den 17.11.2025 
  
Der Verwaltungsratsvorsitzende 
 
 
Vermerk: 
 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Technischen Betriebe Velbert Anstalt öffent-
lichen Rechts (TBV AöR) für das Wirtschaftsjahr 2024 
 
 
Hiermit wird bestätigt, dass der Wortlaut der Gewinn- und Verlustrechnung der TBV AöR 
für das Wirtschaftsjahr 2024 mit dem Beschluss des Verwaltungsrates der Technischen 
Betriebe Velbert Anstalt öffentlichen Rechts vom 11.09.2025 (Vorlage 420/2025) überein-
stimmt und gemäß § 27 Absatz 3 KUV ortsüblich bekanntgemacht worden ist.  
 
 
 
 
gez. Dirk Lukrafka 
Verwaltungsratsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 



Amtsblatt der Stadt Velbert vom 26.11.2025 9 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Velbert 

gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) 
in der zurzeit gültigen Fassung 

i. V. m. § 23 der Hauptsatzung der Stadt Velbert 
 
 
 
Die Inverzugsetzung der Stadt Velbert, 4.3.6 Unterhaltsvorschusskasse, vom 21.11.2025,  
Aktenzeichen 4.3.6.52/Schulz, K.  
 
 

an Herrn Sergej Bachmann, geboren am 14.06.1969 in Kasachstan, 
 

zurzeit unbekannten Aufenthaltes 
 

letzte bekannte Anschrift: 
ul. Elewatornja, Haus 16/Wohnung 5, Gebiet Akmola, Stadt Atbasar, KASACHSTAN 

 
 

liegt zur Abholung durch den Empfänger oder dessen Bevollmächtigten bereit.  
Das Schriftstück kann während der Öffnungszeiten im Raum 087 im Rathaus, Thomasstraße 1, 
42551 Velbert, entgegengenommen werden.  
 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt.  
 
Es gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wo-
chen vergangen sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können 
 
 
Velbert, 21.11.2025                                                             
 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
4.3.6 Unterhaltsvorschusskasse 
Im Auftrag 
 
 
 
(Goldau) 
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Velbert 

gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) 
in der zurzeit gültigen Fassung 

i. V. m. § 23 der Hauptsatzung der Stadt Velbert 
 
 
 
Des Inverzugsetzungsschreibens der Stadt Velbert, 4.3.6 Unterhaltsvorschusskasse, vom 
20.11.2025, Aktenzeichen 4.3.6/Fetinov, S.  
 
 

an Herrn Fetinov, Shenasi, geboren am 08.02.1983 in Bulgarien, Plovdiv, 
 

zurzeit unbekannten Aufenthaltes 
 

letzte bekannte Anschrift: Röttgenstraße 6, 42549 Velbert 
 
 

liegt zur Abholung durch den Empfänger oder dessen Bevollmächtigten bereit.  
Das Schriftstück kann während der Öffnungszeiten im Raum 086 im Rathaus, Thomasstraße 1, 
42551 Velbert, entgegengenommen werden.  
 
Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit öffentlich zugestellt.  
 
Es gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wo-
chen vergangen sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können 
 
 
Velbert, 20.11.2025 
 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
4.3.6 Unterhaltsvorschusskasse 
Im Auftrag 
 
 
 
(Ahmeti) 
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Öffentliche Ausschreibungen 

 
Die Stadt Velbert und die Technischen Betriebe Velbert AöR schreiben folgende Arbeiten aus: 
 

 Es gibt keine neuen Ausschreibungen seit dem letzten Amtsblatt vom 20. November 2025 

 

Die Bekanntmachungstexte können im Internet unter velbert.de eingesehen werden. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 

Sitzungsplan  
der öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen 

im Dezember 2025 
(unter dem Vorbehalt etwaiger Änderungen) 

 
 

Tag Uhrzeit Sitzung Ort 

 

27. November 17 Uhr 
Ausschuss für Schule, Bildung und 
Kultur 

Rathaus, Saal Velbert 

2. Dezember 17 Uhr Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität Rathaus, Saal Velbert 

4. Dezember 18 Uhr Rechnungsprüfungsausschuss Rathaus, Raum 260 

4. Dezember 17 Uhr Haupt- und Finanzausschuss Rathaus, Saal Velbert 

9. Dezember 17 Uhr Rat der Stadt Velbert Forum Velbert 

10. Dezember 17 Uhr 
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, 
Stadtmarketing und Tourismus 

Rathaus, Saal Velbert 

16. Dezember 17 Uhr 
Ausschuss für Chancengerechtigkeit und 
Integration 

Stadion Velbert, Sky-
room 

 

https://www.velbert.de/aktuelles/vergabewesen/ausschreibungen

